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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Mitte Februar 2021 bestätigte die Bundeskanzlei die  Lancierung der Eidgenössischen
Volksinitiative «Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung
(Steuergerechtigkeits-Initiative)», welche die Umstellung der Besteuerung natürlicher
Personen von einer Ehepaar- zu einer Individualbesteuerung forderte. Dem
Initiativkomitee gehörten zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier der FDP
an, aber auch Parlamentsmitglieder und allgemein Mitglieder anderer Parteien oder von
verschiedenen Organisationen, etwa alt-Bundesrätin Ruth Metzler sowie der Präsident
des Arbeitgeberverbandes, Valentin Vogt, und der Präsident des
Gewerkschaftsdachverbands Travailsuisse, Adrian Wüthrich. Am 8. März 2021, dem
internationalen Frauentag, präsentierte das Initiativkomitee die Initiative, bevor tags
darauf die Unterschriftensammlung starten sollte. Dabei betonte etwa Mitinitiantin
Christa Markwalder (fdp, BE), dass sich die «freisinnigen Frauen mit Verbündeten aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft» mit der Initiative für eine Abschaffung der
Heiratsstrafe sowie für mehr Gleichstellung einsetzten. Alt-Bundesrätin Metzler
betonte, dass die Individualbesteuerung die fairste Besteuerung von Einkommen und
Vermögen darstelle, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit besteuere und überdies eine
vom Zivilstand unabhängige Besteuerung erlaube. 
In den Medien wurde insbesondere der Effekt der Ehepaarbesteuerung auf die
Erwerbstätigkeit der Zweitverdienenden, üblicherweise noch immer die Frauen,
aufgezeigt: Dadurch dass die Einkommen von Ehepaaren addiert würden, gelangten
Ehepaare mit der Ehepaarbesteuerung in höhere Progressionsstufen, je höher das
Einkommen der Zweitverdienenden ist. Folglich gingen von der Ehepaarbesteuerung
negative Erwerbsanreize auf die Zweitverdienenden aus, erwähnte die Presse
mehrfach. Diese sollten nun durch Einführung der Individualbesteuerung korrigiert
werden. Diskutiert wurde aber auch, dass es bei jeder Revision auch Verliererinnen und
Verlierer gebe, hier insbesondere die Einverdienendenhaushalte. Damit bringe die
Initiative insbesondere die ehemalige CVP in Bedrängnis, die ein Nachfolgeprojekt für
ihre Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe angekündigt hatte, bei dem sie jedoch
wie bei der ursprünglichen Initiative weiterhin auf die Ehepaarbesteuerung setzen will. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.02.2021
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Im Juni 2022 legte der Bundesrat die Botschaft zur Erhöhung der Abzüge für
Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien im DBG in Erfüllung der Motion
Grin (svp, VD; Mo. 17.3171) vor. Die Krankenkassenabzüge im DBG seien bisher nur
entsprechend der Teuerung, nicht aber entsprechend des Prämienanstiegs erhöht
worden, hatte der Motionär argumentiert. Nun solle aber der «Belastung durch die
Prämien für die Krankenversicherung stärker Rechnung getragen werden» und folglich
der maximale Abzug für Alleinstehende von CHF 1'700 auf CHF 3'000, für Ehepaare von
CHF 3'500 auf CHF 6'000 und pro Kind von CHF 700 auf CHF 1'200 erhöht werden.
Diese Regelung hätte im Jahr 2022 zu Steuerausfällen von CHF 400 Mio. – grösstenteils
beim Bund, CHF 85 Mio. davon bei den Kantonen – geführt. 
Zuvor hatte der Bundesrat eine Vernehmlassung durchgeführt und dabei neben den
Forderungen der Motion Grin auch zusätzliche Änderungen des DBG vorgeschlagen,
etwa die Streichung möglicher Abzüge für Prämien für die überobligatorische
Krankenpflegeversicherung und für die Lebensversicherungen sowie für Zinsen auf
Sparkapitalien oder die Streichung des anderthalbfachen Abzugs für Personen ohne
Beiträge an die 1., 2. oder 3. Säule. Während die Kantone beide Alternativen
mehrheitlich guthiessen, stiessen sie bei den Parteien mehrheitlich auf Widerstand –
der Bundesrat entschied sich in der Folge, sie nicht in den Entwurf aufzunehmen.
Insgesamt sprachen sich 13 Kantone (AG, BL, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, VS, ZG,
ZH) für die Vorlage aus, während ihr die Kantone Jura und Neuenburg, die SVP, die
FDP.Liberalen und die Mitte-Partei mit Vorbehalt zustimmten. Ablehnend äusserten
sich die übrigen Kantone, die SP, die Grünen und die GLP, sowie Economiesuisse, die
Gewerkschaften SGB und Travailsuisse zur Vorlage. Sie erachteten die Massnahme als
«reine Symptombekämpfung». 2
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1) BBl, 2021 459; So-Bli, 17.1.21; TA, 18.1.21; LT, 13.2.21; So-Bli, 14.2.21; CdT, Lib, NZZ, TA, TG, 9.3.21; NZZ, 15.3.21
2) BBl 2022 1722; Ergebnisbericht zur Vernehmlassung vom 27.4.22; Erläuternder Bericht zur Vernehmlassung vom 11.6.21
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